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Und vielleicht noch eine Kleinigkeit:
LRS bedeutet nicht, dass eine Person nicht gut lesen kann oder (überhaupt) nicht
schreiben kann. Das sind Menschen mit normalem IQ, die selbst mit der
Beeinträchtigung problemlos Abitur machen können - und das mitunter besser als ihre
unbeeinträchtigten MitschülerInnen.

Das ist wohl jedem klar. Ich würde als Arbeitgeber aber schon gerne wissen, ob ich einen
Mitarbeiter Kudenmails rausschicken lassen kann oder ob ich doppelchecken muss, dass er
vorher auch tatsächlich ein Korrekturprogramm drüberlaufen lässt. Und wenn jemand eine
Zeitverländerung benötigt, z.B. im Autismus-Spektrum, dann möchte ich das als Arbeitgeber
auch wissen, denn das hat ja vermutlich auch bis ins Arbeitsleben reichende Konsequenzen.
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